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Revision VREG Agenda

- Leistungsausweis freiwillige Systeme der Schweiz

- Mindesterwartungen der freiwilligen Systeme

- Vorschläge im Detail

ÁProdukte / Produktkategorien

ÁOccasion-Handel

ÁTrittbrettfahrer

ÁOnline-Handel



Leistungsausweis freiwillige Systeme der Schweiz
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Leistungsausweis (SWICO / SENS / SLRS)

1990 Einführung der Etikette für die Kühlschrankentsorgung
1994 Gründung von SWICO Recycling
1994 Einführung vRG für IT Equipment Entsorgung
1998 Einführung Gesetzgebung VREG
1999 Einführung der vRG für Mobiltelefone
2000 Einführung der vRG bei der grafischen Industrie
2001 Einführung der vRG bei Telefonapparten und Telefonautomaten
2002 Einführung der vRG bei der Unterhaltungselektronik und Foto

2003 Einführung der vRG auf Haushaltklein-, Haushaltgross &  Kühlgeräten 
2004 Einführung der vRG bei Dentalgeräten
2004 Gründung und aktive Mitarbeit im WEEE-Forum

2005 Anschluss des Spielwarenverbandes und der  Elektrowerkzeughersteller 

2005 Gründung der SLRS.  Einführung der vRG auf Leuchten und Leuchtmitteln
2006 Einführung der vRG bei Medizinal-/Messgeräten, Musikinstrumente &  Sicherheitstechnik

2007 Unterzeichnung der Kantonsvereinbarung (ZH  & AG ) durch SENS & SWICO

2008 gemeinsame technische Kontrollstelle  SENS und SWICO

2009 Lancierung des Labels e-Recycling durch SENSu nd SLRS

2010 Gemeinsame technische Vorschriften zu Entsorgungsstandards durch  SENS & SWICO

2010 Eigener Entsorgungsweg für Leuchten im Bereich Rückbau
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Leistungsausweis (SWICO / SENS / SLRS)

Sammelstellen
Á> 500 Gemeinden
Á> 6000 Fachhändler
Á> 100 Betriebe
ÁRhB Bahnhöfe für Graubünden 
ÁAlle Firmen, die in Paletten sammeln

Logistik 
ÁFlächendeckend 
ÁAbholservice für Betriebe innert 24 h und auf Termin
ÁRhB für Graubünden
ÁElektromobile z.B für Zermatt 

Kontrollen
ÁSchweizweit gemeinsame Verarbeitungsvorschriften
ÁKontrollvereinbarung mit den Kantonen AG und ZH
ÁSammelstellen Kontrolle (ausser Fachhandel und Firmen)

ca. 10ó000 
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Leistungsausweis (SWICO / SENS / SLRS)

Start Jahr 2008
Systeme

- gesammelt in Tonnen 7ó931 110ó483

- Kosten pro kg in CHF 1.98 0.645

Wir recyceln heute die 13-fache Menge zu 1/3 der Kosten seit Beginn der 
Systeme!
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Leistungsausweis System innerhalb Europa

Schweiz



Leistungsausweis (SWICO / SENS / SLRS)
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Mindesterwartungen  der Systeme
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Mindesterwartungen der Systeme

Daran halten wir fest:
ÁEigenständige Kontrolle der Systeme

ÁSteuerung der Einnahmen und Ausgaben

ÁSystemautonomie

ÁHandlungsfreiheit im Vollzug der Prozesse

ÁHandel muss weiter gratis sammeln

Unsere Begründung:
ÁBreite Unterstützung der Industrie

ÁInteressen der PAN Europäischen Konzerne müssen 
sichergestellt werden

ÁDer Leistungsausweis beweist, dass ein marktwirtschaftliche 
Lösung funktioniert 
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Unsere Mindesterwartungen an die neue VREG

Schützt die Systeme in ihrer Aufgabe, indem:

ÁWEKO-konforme Regelungen definiert werden

Álaufend dem technischen Fortschritt Rechnung getragen wird

ÁGesetze kontrolliert und Missbrauch sanktioniert werden können

ÁTrittbrettfahrer keine Marktvorteile haben

Ádie neuen Verkaufskanäle nicht zu Marktvorteilen kommen

ÁAusfuhren von E-Schrott nur dann erlaubt sind, wenn sichergestellt ist, 

dass die gleichen Entsorgungskriterien wie in der CH angewandt werden 

und dies auch kontrolliert wird

ÁE-Schrott nicht als Gebrauchtware deklariert in den Export gelangt

Ádie neue VREG kurz und verständlich abgefasst ist

Mindesterwartungen der Systeme
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Vorschläge im Detail
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Vorschläge im Detail

Produkte / Produkte-Kategorien

ÁProdukte-Kategorien sollten analog der EU definiert werden, damit 

die CH mit der EU betreffend Sammelleistung verglichen werden 

kann (aktuell sind 5 Produkte-Kategorien in Diskussion)

ÁVon einer Quotenregelung bezogen auf Marken sollte abgesehen 

werden

ÁUmschreibung Haushaltgeräte: 

"Geräte dieser Aufzählung, sofern sie mit elektrischer Energie 

betrieben werden, fallen unter die Bestimmungen der VREG, 

und zwar unabhängig davon, ,ob sie zu privaten oder 

gewerblichen Zwecken verwendet werden."
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Occasions-Handel, Beispiel Ghana

Vorschläge im Detail
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Occasions-Handel

ÁGeräte, die für den Wiedergebrauch exportiert werden, müssen 

funktionstüchtig und mit der Firma bezeichnet werden, welche die 

Funktionskontrolle und somit die Verantwortung für den Export 

übernimmt

ÁBei Zuwiderhandlung hat der verantwortliche Exporteur für die 

100-fachen Kosten der Rückführung und die Entsorgung in der 

Schweiz aufzukommen

Vorschläge im Detail



Vorschläge im Detail

Trittbrettfahrer

Vorschlag:

ÁImporteure von E-Produkten dürfen wegen Nichtbeteiligung an 

den Systemen keinen preislichen Marktvorteil haben

ÁBei einer Nicht-Beteiligung am System haben sich solche Akteure 

an den eigentlichen Systemkosten wie auch an den aufgebauten 

Systemreserven zu beteiligen - äquivalent zu dem auf den Markt 

gebrachten Volumen von E-Produkten
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Vorschläge im Detail

Online-Handel

ÁTªglich gehen auf dem Markt neue ĂOnline-Storesñ im In- und 

vorwiegend im Ausland auf, bei welchen Konsumenten einzelne 

Produkte direkt bestellen können. Da diese Geschäfte ohne vRG

abgewickelt werden, resultieren daraus ein Markt-Preisvorteil und 

Mehrkosten für die Systemteilnehmer

Vorschlag:

ÁDer Zoll / die Post belasten solche Lieferungen mit einer vRG-

Pauschale von CHF 20.ïbei der Auslieferung (analog MwST)
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Besten Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit und die Unterstützung der 

freiwilligen CH-Systeme, die in der 

Welt in dieser Art einmalig sind.
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